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Die folgenden Behörden, Träger öffentlicher Belange oder 
Nachbargemeinden haben keine Belange vorgebracht oder keine 
Bedenken zur Planung geäußert: 
 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 

Straßenbauamt Neustrelitz 

50Hertz Transmission GmbH 

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Anklam 

Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
mbH 

Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald 

 

 
 
Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
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Die Gemeinde stellt klar, dass das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen be-
rücksichtigt wurde und keine Überschneidungen mit dem Plangebiet bestehen. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass es sich lediglich um einen Entwurf des 
RREP handelt, so dass hier noch nicht von einem verbindlichen Raumord-
nungsplan gemäß § 10 ROG ausgegangen werden kann und somit auch noch 
keine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB ausgelöst wird. 
 
 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                Abwägung der Gemeinde Blesewitz 

 3 

 
 
 
 
 
Die Gemeinde verweist auf den mit Schreiben vom 02.06.2023 positiv beschie-
denen Antrag der Gemeinde Blesewitz auf Zulassung einer Abweichung von 
den Zielen der Raumordnung. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Planungsziele als nachvollziehbar 
bewertet werden. 
 
Zu 1. 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und beachtet diesen. Der vor-
habenbez. B-Plan Nr. 3 wird nach Satzungsbeschluss dem Landkreis zur Ge-
nehmigung übergeben. Bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes wer-
den die bestehenden Bebauungspläne im Gemeindegebiet berücksichtigt. 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen bei der chronologischen Nummerie-
rung der Bebauungspläne nicht zwischen vorhabenbezogenen Bebauungsplä-
nen und Angebotsbebauungsplänen zu unterscheiden. 
 
Zu 3. 
Der Hinweis wird beachtet. Eine Lagebeschreibung wird auf der Satzung ein-
gefügt. 
 
Zu 4. 
Mit der verbindlichen Einführung des Standards xPlanung sind nach Satzungs-
beschluss georeferenzierte Dateien des Geltungsbereiches zu erstellen. 
Dadurch kann ein Höchstmaß an Eindeutigkeit erzielt werden. 
 
Zu 5. 
Die Gemeinde beachtet den Hinweis. Die Festsetzung zur landwirtschaftlichen 
Nutzung wird gestrichen. 
 
Zu 6. 
Die Gemeinde kann dem Hinweis nicht folgen. Die zeitliche Befristung setzt 
einen eindeutig bestimmbaren Startpunkt (Inkrafttreten des Bebauungsplanes) 
und einen ebenso eindeutig bestimmbaren Endpunkt (30 Jahre nach dem Start-
punkt) fest. 
 
Zu 7. 
Eine Vermaßung wird eingezeichnet. 
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Zu 8. 
Auf dem Flurstück 41 wird im Bereich des Ein- und Ausfahrtbereiches eine Ver-
kehrsfläche festgesetzt, um eine gesicherte Erschließung zu gewährleisten. 
 
Zu 9. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Die textlichen Fest-
setzungen werden entsprechen ergänzt. 
 
Zu 10. 
Der nebenstehende Hinweis wird beachtet. Der Übersichtsplan wird angepasst. 
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Zu 11. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass ein Durchführungsvertrag „nicht Gegen-
stand der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange“ ist (EZBK/Krautzberger BauGB § 12 Rn. 131). 
 
Zu 12. 
Diesbezüglich wird zum einen auf das „überragende öffentliche Interesse“ (§ 2 
EEG) des Ausbaus erneuerbarer Energien und zum anderen auf die temporäre 
Befristung der Nutzung als PV-Anlage verwiesen. 
 
Zu 13. und 14. 
Die Gemeinde verweist auf den mit Schreiben vom 02.06.2023 positiv beschie-
denen Antrag der Gemeinde Blesewitz auf Zulassung einer Abweichung von 
den Zielen der Raumordnung. 
 
Zu 15. 
Eine Vorhabenbeschreibung ist in der Begründung zum Bebauungsplan aufge-
führt. 
 
Zu 16. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 17. 
Der Hinweis wird beachtet und die Verfahrensvermerke werden überarbeitet. 
 
Zu 18. 
Zum Schutz der angrenzenden Nutzungen (landwirtschaftliche Nutzflächen) 
vor einem Brand kann es angemessen sein, Löschwasser im Plangebiet vor-
zuhalten. Daher wurden Löschwasserzisternen unter 1.2 des Teil B – Text als 
zulässige Art der baulichen Nutzungen aufgenommen. Die Notwendigkeit, das 
Fassungsvolumen und der konkrete Standort einer Löschwasserzisterne kön-
nen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bestimmt werden. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der unteren Abfall- und Boden-
schutzbehörde keine Einwände bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der unteren Immissionsschutz-
behörde keine Bedenken bestehen. 
 
 
 
 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich laut WBV „Untere Peene“ keine Ge-
wässer II. Ordnung. 
 
 
 
 
 
Der Verweis auf die AwSV wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis auf § 62 WHG wird zur Kenntnis genommen. Es wird nicht davon 
ausgegangen, dass von PV-Anlagen wassergefährdende Stoffe ausgehen. 
 
Der Hinweis auf das Verhalten im Havariefall wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
Die vorhandenen Drainagen werden bei der Bauausführung berücksichtigt und 
bleiben erhalten. Ein Hinweis hierzu wird in die Satzung aufgenommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet in keiner Trinkwasser-
schutzzone liegt. 
Der Hinweis auf Vorflutgräben wird zur Kenntnis genommen. Die Gräben blei-
ben erhalten. 
Der WBV „Untere Peene“ wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Belange be-
teiligt. 
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Mit der vorliegenden Planung werden keine wesentlichen Verkehre erzeugt. 
Auch werden keine baulichen Anlagen planungsrechtlich vorbereitet, die von 
ihrer Größe und Ausprägung in der Lage sind Sichtbeeinträchtigungen für den 
Verkehr zu verursachen. 
Von den modernen Photovoltaik-Modulen gehen keine Blendwirkungen aus, 
die nachhaltig negative Wirkungen auf Menschen oder Tiere haben. Aufgrund 
der Entfernung von ca. 200 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung sowie der 
Lage der Wohnbebauung südöstlich der PV-Anlagen in Verbindung mit der ge-
planten Südausrichtung kann eine erhebliche Beeinträchtigung durch Blendwir-
kungen ausgeschlossen werden. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Baudenkmalschutzes 
nicht berührt werden. 
 
 
Der Hinweis auf die Bodendenkmale wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. Die Bodendenkmale werden nachrichtlich in die Planzeichnung übernom-
men und in den Hinweisen aufgeführt. 
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Das Landesamt für Kultur und Denkmalschutz wurde ebenfalls als Träger öf-
fentlicher Belange beteiligt. 
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Das Bodendenkmal wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. 
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Das Bodendenkmal wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Wirkung auf das Schutzgut Fläche wurde unter 2.2.1 bereits beschrieben. 
 
 
 
Die Flächen mit Intensivgrünland werden als Grünfläche in der Planzeichnung 
dargestellt. 
 
 

Kenntnisnahme der gesetzlichen Regelungen zum Artenschutz. 
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Die Grünflächen werden als essenzielle Nahrungsflächen des Weißstorches 
entweder als Grünflächen festgesetzt oder aus dem Geltungsbereich ausge-
grenzt. Eine Neuanlage von Grünland auf Acker als Ersatz ist daher nicht er-
forderlich. 
 
 
 
Gesetzlicher Biotopschutz 
Dem Hinweis auf einen 20 m Pufferstreifen im Bereich der Ackerflächen wird 
seitens der Gemeinde nicht gefolgt. Auf den Ackerflächen wird ein 10 m Puffer-
streifen um die Biotope eingerichtet. Innerhalb des Biotopverbundes sind die 
Pufferstreifen wesentlich größer. Die Existenz einer PV – Anlage im 10 m Ab-
stand führt nicht zur Zerstörung dieser Biotope, da kaum Eingriffe in Boden und 
Wasser vorgenommen und Ackerflächen aufgewertet werden. Die geringen 
Störungen im Rahmen des Betriebs der Anlage werden von denen der derzei-
tigen landwirtschaftlichen Nutzung weit übertroffen. 
Ein Pufferstreifen von 20 m würde zu unzumutbaren Verlusten an Solarfläche 
führen. Im Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus 
und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern vom 30.09.22 „Gesetzliche Vorrangent-
scheidung zugunsten erneuerbarer Energien - Hinweise zur Umsetzung des 
§ 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Planungs- und Genehmigungsver-
fahren des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ steht: “Die Definition der erneu-
erbaren Energien als im überragenden öffentlichen Interesse und der öffentli-
chen Sicherheit dienend nach dem Willen des Bundesgesetzgebers muss im 
Fall einer Abwägung dazu führen, dass das besonders hohe Gewicht der er-
neuerbaren Energien berücksichtigt werden muss. Konkret sollen die erneuer-
baren Energien damit im Rahmen von Abwägungsentscheidungen u.a. gegen-
über seismologischen Stationen, Denkmalschutz, Radaranlagen, Wasser-
schutzgebieten, dem Landschaftsbild oder im Forst-, Immissionsschutz-, Na-
turschutz-, Bau- oder Straßenrecht nur in Ausnahmefällen überwunden wer-
den." 
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Die Gemeinde Blesewitz nimmt zur Kenntnis, dass sich im angegebenen Be-
reich gesetzlich geschützte Festpunkte befinden. 
Der Festpunkt befindet sich gemäß beigefügtem Übersichtsplan außerhalb des 
Geltungsbereiches. 
Die nebenstehenden Hinweise zu Vermessungsmarken werden von der Ge-
meinde zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Gemeinde Blesewitz weist darauf hin, dass sich der Festpunkt außerhalb 
des Geltungsbereiches befindet und daher nicht durch die verbindliche Bauleit-
planung betroffen ist. 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, sind auf-
grund der nicht vorliegenden Betroffenheit, da sich der Festpunkt außerhalb 
des Geltungsbereiches befindet, nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das beiliegende Merkblatt wird beachtet. 
 
 
 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde ebenfalls beteiligt. 
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Die Gemeinde Blesewitz nimmt den nebenstehenden Auszug aus dem amtli-
chen Festpunktinformationssystem zur Kenntnis. Der gesetzlich geschützte 
Festpunkt befindet sich nicht innerhalb des Plangebietes.  
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Die nebenstehende Übersichtskarte mit Verortung des Festpunktes wird zur 
Kenntnis genommen.  
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Die Gemeinde Blesewitz nimmt zur Kenntnis, dass das LPBK M-V als obere 
Landesbehörde nicht zuständig ist. 
Der zuständige Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde ebenfalls als Träger 
öffentlicher Belange beteiligt. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass in Meckl.-Vorpom. Munitionsfunde nicht 
auszuschließen sind. 
 
Der Hinweis, dass Bauherren für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften verantwortlich sind, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gemeinde Blesewitz nimmt zur Kenntnis, dass eine Kampfmittelbelas-
tungsauskunft beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten ist. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen bestehen. 
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Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen erhoben werden. 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden in die Begründung übernommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde verweist auf den mit Schreiben vom 02.06.2023 positiv beschie-
denen Antrag der Gemeinde Blesewitz auf Zulassung einer Abweichung von 
den Zielen der Raumordnung. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Gewässer II. Ordnung im 
Plangebiet befinden. Die vorhandenen Drainagen werden bei der Bauausfüh-
rung berücksichtigt und bleiben erhalten. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen und sich 
keine Telekommunikationslinien im Plangebiet befinden. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. Es befinden sich keine Leitungen im Plange-
biet. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. Es befinden sich keine Leitungen im Plange-
biet. 
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Die Gemeinde hat die Leitungspläne gesichtet und festgestellt, dass sich kein 
Leitungsbestand innerhalb des Plangebietes befindet. 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Das Vorhaben liegt in keinem Schutzgebiet. 
 
Grünland und Moorböden werden aus dem Geltungsbereich ausgegrenzt bzw. 
als Grünflächen gekennzeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kernforderungen werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde beab-
sichtigt, mit der vorliegenden Planung einen Beitrag zur Energiewende zu leis-
ten. Weiterhin wird auf den mit Schreiben vom 02.06.2023 positiv beschiede-
nen Antrag der Gemeinde Blesewitz auf Zulassung einer Abweichung von den 
Zielen der Raumordnung hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 

Das Vorhaben liegt in keinem Schutzgebiet. 
 
 
 
 
 
 
Biotope werden nicht überplant. Und Belange von FFH-Gebieten nicht 
berührt. 
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Grünland und Moorböden werden aus dem Geltungsbereich ausgegrenzt. 
 
 
 
 
 
Grünland und Moorböden werden aus dem Geltungsbereich ausgegrenzt. 
 
Es wird ein Pufferstreifen von 10 m um die Biotope eingehalten. Ein Verbund 
der Biotope würde zu unzumutbaren Verlusten an PV- Fläche führen und ist 
angesichts des überwiegenden öffentlichen Interesses von regenerativen Ener-
gien nicht vertretbar. 
 
In den 10 m breiten Flächen zwischen Baugrenze und Geltungsbereich, auf 
denen keine Anpflanzungen geplant sind, werden Staudensäume mit mittel- bis 
hochwüchsigen Stauden wie kanadische Goldrute, Rainfarn, Königskerze, 
Nachtkerze u. ä. entwickelt. 
 
Die uNB als Genehmigungsbehörde hat den vorgeschlagenen Umfängen und 
Detaillierungsgraden zugestimmt. 
 
 
Es wird ein Pufferstreifen von 10 m um die Biotope eingehalten. Ein Verbund 
der Biotope würde zu unzumutbaren Verlusten an PV- Fläche führen und ist 
angesichts des überwiegenden öffentlichen Interesses von regenerativen Ener-
gien nicht vertretbar. 
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Das Vorhaben liegt südwestlich von Anklam also mindestens 3 km außerhalb 
des Brutgebietes des Schreiadlers. Der Schreiadler wurde im Rahmen der Kar-
tierungen weder als Brutvogel noch als Nahrungsgast festgestellt. 
 

31.08.2023

warnke
Neuer Stempel


